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a) D ie G rundsätze, nach denen die unberechtigte Verwar
nung aus einem Kennzeichenrecht unter dem  G esichtspunkt 
eines rechtswidrigen und schuldhaften E ingriffs in das Recht 
am eingerichteten und ausgeübten Gew erbebetrieb zum S ch a
densersatz verpflichten kann, gelten nicht nur für Verwar
nungen, die der Inhaber einer für Waren geschützten M arke 
gegenüber dem H ersteller von Waren oder seinen Abnehm ern 
mit der Behauptung ausspricht, deren Benutzung eines Z ei
chens in Bezug auf die von ihnen hergestellten oder vertrie
benen Waren verletzten sein M arkenrecht, sondern auch für 
Verwarnungen, die der Inhaber einer für Dienstleistungen ge
schützten Marke gegenüber dem A nbieter von D ienstleistun
gen mit der Behauptung ausspricht, dessen Benutzung eines 
Zeichens in B ezug  auf die von ihm angebotene oder erbrachte 
D ienstleistung verletze sein M arkenrecht. Sie gelten gru n d
sätzlich auch für Verwarnungen, die der Inhaber einer solchen 
M arke gegenüber denjenigen ausspricht, die diese D ienstleis
tungen als Kunden in A nspruch nehmen.
b) F ü r  die Annahme eines ernsthaften und endgültigen Ver
langens, eine als Schutzrechtsverletzung beanstandete H a n d 
lung künftig nicht mehr vorzunchinen, ist cs nicht stets er
forderlich, dass der Schutzrcclnsinhaber unter F ristsetzung 
die A bgabe einer U ntcrlassungserklärung verlangt. E s  ist 
vielmehr aufgrund einer Betrachtung aller Um stände des E in 
zelfalls zu prüfen, ob cs sich bei der jew eils in Rede stehenden 
Geltendm achung des Schutzrechts durch den Schutzrechtsin- 
haber um ein ernsthaftes und endgültiges Verlangen handelt.
c) Fü r A nsprüche aus § 823 Abs. 1 B G B  wegen einer un
berechtigten Schutzrechtsverw arnung gilt die kurze Ver
jährungsfrist des § 11 U W G  und nicht die regelmäßige 
Verjährungsfrist des § 195 B G B , wenn das Verhalten des 
Verwarnenden zugleich einen wettbewerbsrechrlichen A n 
spruch wegen unlauterer gezielter M itbew erberbehinderung 
begründet. ("V erw arnung aus Kennzeichenrecht I I I « ) ............  1

Erfolgt im D eckungsschutzverfahren des Versicherungsneh
mers einer Rechtsschutzvcrsicherung nach dem Zeitpunkt der 
Bew illigungsreife eine Klärung durch die höchstrichterliche 
Rechtsprechung (hier: durch den G erichtshof der E u ro p ä i
schen U nion in den sog. Dieselvcrfahrcn) zu  seinen G un sten, 
sind fü r  die Beurteilung des D eckungsschutzanspruchs die 
Erfolgsaussichtcn der K lage im Zeitpunkt des Schlusses der 
letzten mündlichen Verhandlung vor dem  Berufungsgericht 
maßgeblich................................................................................................  63
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